
 

 

Hinweisgeberschutzgesetz –  

Interne Meldestelle der Volkshochschule Lippe-West  

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber leisten einen sehr wichtigen Beitrag zur Aufdeckung 
und Ahndung von Missständen. Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) dient dazu, 
Benachteiligungen von hinweisgebenden Personen auszuschließen und ihnen Rechts-
sicherheit zu geben. Somit können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen Hinweis 
abgeben, vor dienst- und arbeitsrechtlichen Repressalien geschützt werden. 

Gründe für die Abgabe einer Meldung können u.a. Rechtsverstöße wie Korruption, 
Bestechung, Verschwendung, Diskriminierung oder sexueller Missbrauch oder Verstöße 
gegen das Mindestlohngesetz sein. Darüber hinaus kommen noch Verstöße gegen den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz und Gefahren für Leib und Leben o.ä. infrage. 

Wir haben für die Abgabe solcher Hinweise durch unsere Angestellten eine Meldestelle 
eingerichtet, die ab sofort von Herrn Wolfgang Hockmann als Ombudsmann geleitet wird. Er 
arbeitet unabhängig und vertraulich und kümmert sich um das jeweilige Anliegen. Außerdem 
ist er zur Anonymität und zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen verpflichtet. 

 

Erreichbar ist die interne Meldestelle über folgende Kontaktdaten: 

Anschrift: Wolfgang Hockmann, Weißer Weg 71, 38302 Wolfenbüttel 

Internet: www.hocqua.de 

E-Mail:  hockmann@hocqua.de 

Mobil:  0157-74651496 

 

Eine persönliche Zusammenkunft der hinweisgebenden Person mit unserem Ombudsmann 
ist nach vorheriger Terminabsprache an einem neutralen Ort möglich. 

Die Aufgaben der Meldestelle bestehen u.a. in der Überwachung der Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften, interner Regeln und der Prinzipien unserer Verhaltensgrundsätze im 
Zusammenhang mit dem HinSchG sowie in der Entgegennahme und Bearbeitung von 
Meldungen zu tatsächlichen oder vermeintlichen Verstößen gegen Gesetze oder Richtlinien. 

Eine wichtige Säule unseres Hinweisgebersystems ist der Grundsatz des fairen Verfahrens. 
Er garantiert den größtmöglichen Schutz für Hinweisgebende, Betroffene und Beschäftigte, 
die an der Aufklärung des gemeldeten Fehlverhaltens mitwirken. Dazu gehört auch, dass wir 
Möglichkeiten zur anonymen Meldung und Kommunikation anbieten. Wir versichern, keine 
Maßnahmen zu ergreifen, um anonyme Meldende zu identifizieren, die unser 
Hinweisgebersystem nicht missbrauchen. Benachteiligungen von Hinweisgebenden und 
allen Personen, die zu Untersuchungen in unserem Unternehmen beitragen, werden nicht 
toleriert.  

Für Betroffene gilt die Unschuldsvermutung, bis der Verstoß nachgewiesen ist. Die 
Untersuchungen werden mit äußerster Vertraulichkeit durchgeführt. Die Informationen 
werden in einem fairen, schnellen und geschützten Verfahren verarbeitet. 
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